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Vorbemerkung 

Die vorliegende FAQ ist eine Sammlung häufig gestellter Fragen. Die Sammlung wird regel-

mäßig fortgeschrieben aktualisiert. Aufgrund der Aktualität des Themas können einige Sach-

verhalte sich ändern. 

Die Informationen, insbesondere die Regelungen zum Aufenthaltsrecht, beziehen sich auf die 

Anwendung in Berlin. In anderen Bundesländern können die Regelungen sich unterscheiden. 

Die FAQ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann eine ausführliche Beratung nicht 

ersetzen.  
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I. FAQ 

1. Aufenthalt / Unterkunft / Wohnort 

Wer wird grundsätzlich in Berlin registriert? 

Nur die, die hier bereits einen sicheren 

Wohnsitz / Kontakte haben? 

Siehe: Registrierung als Kriegsgeflüchtete: 

Rechte und Pflichten des vorübergehenden 

Schutzstatus - Berlin.de 

Reicht es wenn man einen Untermietvertrag 

hat, oder wenn man bei Verwandten wohnt? 

Notwendig ist immer die Vorlage einer Bestäti-

gung durch den Wohnungsgeber. 

Können ukrainische Geflüchtete in Berlin 

bleiben, wenn sie bereits einen Arbeitsver-

trag in Berlin nachweisen können? Auch 

dann, wenn noch keine Wohnung gegeben 

ist? 

Erforderlich für die Aufenthaltserlaubnis sind:  

▪ Bescheinigung des Landesamts für Flücht-

lingsangelegenheiten (LAF) über die Zuwei-

sungsentscheidung zur Verteilung nach Ber-

lin oder  

▪ Meldebestätigung vom Bürgeramt oder 

▪ ein unbefristeter Mietvertrag für Wohnraum 

in Berlin oder 

▪ Bestätigung über dauerhafte Gewährung ei-

ner Unterkunft für ukrainische Geflüchtete 

Dürfen in Berlin registrierte UkrainerInnen ih-

ren Wohnsitz in ein anderes Bundesland ver-

legen? Ins Brandenburger Umland oder an-

dere Bundesländer / Städte? 

Bei einem Wechsel des Wohnortes wird die je-

weilige Ausländerbehörde vor Ort zuständig. 

Dann gelten die jeweiligen Regelungen der örtli-

chen Behörde. 

Können ukrainische Geflüchtete, die in ei-

nem anderen Bundesland registriert sind, ih-

ren Wohnsitz nach Berlin verlegen, um eine 

Beschäftigung in Berlin aufzunehmen? 

Dazu muss die Wohnsitzauflage aufgehoben 

werden. Hierfür gelten die in §12a AufenthG de-

finierten Voraussetzungen. 

Kann ich als Arbeitgeber einem potentiellen 

ukrainischen Mitarbeiter eine Unterkunft zur 

Verfügung stellen, bis eine Wohnung gefun-

den wird? 

Der Arbeitgeber kann seinen Beschäftigten eine 

Unterkunft, z.B. auch eine Werkswohnung zur 

Verfügung stellen. 

Wird eine Hoteladresse und AG-Bescheini-

gung als Meldenachweis akzeptiert? 

Die Anmeldung eines Wohnsitzes in einer Be-

herbergungsstätte (Hotel, Persion, o.ä.) ist mög-

lich. Eine entsprechende Bescheinigung fürs 

Einwohnermeldeamt muss der Anbieter zur Ver-

fügung stellen. Es gelten die Regelungen von 

§29 Bundesmeldegesetz.  

Für welchen Zeitraum müssen die Geflüchte-

ten eine Unterkunft nachweisen? 

Geflüchtete müssen in Berlin aktuell eine Unter-

kunft für mindestens sechs Monate nachweisen. 

Gibt es ein Dokument zur Bescheinigung ei-

ner Unterkunft? Wo kann ich es herunterla-

den? 

Mit der „Bestätigung über dauerhafte Gewäh-

rung einer Unterkunft für ukrainische Geflüch-

tete“ kann eine Unterkunft durch den Unter-

kunftsgeber bescheinigt werden. Das Dokument 

kann hier beim Service-Portal des Landes Ber-

lin heruntergeladen werden. 

https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/voruebergehender-schutzstatus/
https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/voruebergehender-schutzstatus/
https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/voruebergehender-schutzstatus/
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/labo/zuwanderung/_assets/bestatigung_uber_dauerhafte_gewahrung_einer_unterkunft_fur_ukrainische_gefluchtete.pdf
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/labo/zuwanderung/_assets/bestatigung_uber_dauerhafte_gewahrung_einer_unterkunft_fur_ukrainische_gefluchtete.pdf
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2. Aufenthaltszweck 

Was bedeutet ein Wechsel des Aufenthalts-

zwecks? 

Liegen die Voraussetzung für einen anderen 

Aufenthaltstitel vor, zum Beispiel zum Zweck 

der Arbeit oder Ausbildung (§§17ff. AufenthG) 

können geflüchtet Ukrainer in einen solchen 

Aufenthaltsstatus wechseln. 

Bei einem Wechsel des Aufenthaltszweck: 

Was bedeutet gute Bezahlung? Wie hoch 

muss das Gehalt sein? 

Die Bezahlung muss dem für eine solche Posi-

tion Ortsüblichen entsprechen. 

Bei einem Wechsel des Aufenthaltszweck, z. 

B. auf Blaue Karte: Werden Kopien der Dip-

lome ausnahmsweise akzeptiert?  

Vorübergehend ja. Sobald es möglich ist, wer-

den originale Urkunden vom LEA nachgefordert 

werden (vermutlich spätestens bei einem An-

trag auf Verlängerung). 

3. Geltungsbereich §24 Aufenthaltsgesetz 

Wer gilt als Geflüchteter? Nur Personen mit 

ukrainischem Pass? 

Entscheidend ist, ob eine ukrainische Staats-

bürgerschaft vorliegt oder nicht. Nur Personen 

mit ukrainischem Pass können eine Aufenthalts-

erlaubnis nach §24 AufenthG erhalten. 

Wie ist die Regelung für die Ukrainer, die be-

reits vor dem 24.02.22 eingereist sind? Dür-

fen diese nur 90 Tage bzw. maximal bis zum 

31.05.2022 in Deutschland bleiben? 

Eine Einreise vor dem 24.02.2022 ist unschäd-

lich. Der Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG 

wird auch bei früherer Einreise erteilt. 

Müssen UkrainerInnen in die Nachbarländer 

reisen, um ein Visum zu beantragen? 

Nein, der Antrag kann in Deutschland, auch 

nach der Einreise gestellt werden. 

Können Inhaber anderer Aufenthaltstitel (die 

ohne Grund zur Verlängerung ablaufen) in 

den § 24 AufenthG wechseln? 

Ja. Alle Personen, die bereits in Deutschland 

waren und nicht wie geplant in die Ukraine zu-

rückkehren können, können einen Aufenthalt 

nach §24 AufenthG erhalten. 

4. Personen aus Drittstaaten 

Können Personen, die aufgrund der Entwick-

lungen aus Russland geflohen sind, einen 

Aufenthaltstitel bekommen? 

Russische Staatsbürger können bei Einreise 

Asyl beantragen und durchlaufen dann den übli-

chen Asylprozess. Die erleichterten Regelungen 

nach §24AufenthG gelten für sie nicht. 

Was gilt für Drittstaatler, deren Familienan-

gehörige einen ukrainischen Pass besitzen? 

Familienangehörige ukrainischer Geflüchteter 

(Eltern, Kinder) erhalten auch ohne ukrainische 

Staatsangehörigkeit einen Aufenthaltstitel. 

Was gilt für Drittstaatler, die sich zum Kriegs-

ausbruch in der Ukraine befanden (Studen-

ten mit Studienvisum, Beschäftigte mit Ar-

beitsvisum, o.ä.) 

Die Personen können zunächst befristet visafrei 

nach Deutschland einreisen. Nach Ablauf des 

visafreien Aufenthalts wird die Rückkehr in das 

Heimatland erwartet. Ist dies nicht möglich, 

muss entweder der Verbleib in Deutschland be-
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gründet werden, oder bis zum 23.5. eine Vo-

raussetzung für einen anderen, regulären Auf-

enthaltstitel geschaffen werden. 

Was gilt für Personen mit doppelter Staats-

bürgerschaft (Ukraine und anderer Dritt-

staat)? 

Entscheidend für die Erteilung eines Aufent-

haltstitels ist allein das Vorliegen einer ukraini-

schen Staatsbürgerschaft. Eine zusätzliche, 

weitere Staatsbürgerschaft hat darauf keinen 

Einfluss. 

5. Verfahren im Landesamt für Einwanderung (LEA) 

Aufgrund der hohen Anzahl ukrainischer 

Flüchtlinge hat es den Anschein, dass die 

Genehmigungsverfahren für andere Perso-

nen länger dauern. Wie kann man das als 

Arbeitgeber vermeiden? 

Das digitale Verfahren wurde kurzfristig einge-

setzt, um die Kapazitäten des LEA zu entlasten. 

Andere laufende Verfahren sollten dadurch 

nicht betroffen sein bzw. verlängert werden. 

Sind längere Bearbeitungszeiten bei BIS und 

LEA zu erwarten? Wenn ja, wie lange? 

Nein, siehe vorherige Antwort. Die Bearbeitung 

der Verfahren im BIS ist hiervon unberührt. 

Kann das digitale Verfahren perspektivisch 

auch für nicht-Flüchtlinge eingeführt werden? 

Das ist derzeit noch nicht geplant. 

Wie sieht die vorläufige, digitale Aufenthalts-

erlaubnis des LEA aus? 

Nach der Online-Registrierung erhalten die Per-

sonen ein PDF-Dokument mit Namen, Geburts-

datum, ggf. Familienangehörigen. Dieses kann 

sofort heruntergeladen bzw. Gedruckt werden. 

6. Beschäftigung, Arbeit, Arbeitsort 

Darf eine Ukrainerin von Berlin aus im 

Homeoffice für eine US-amerikanische Firma 

arbeiten? Wo muss sie Steuern zahlen? 

Ukrainer/innen dürfen für eine ausländische 

Firma von Berlin aus arbeiten. Wo aber die 

Steuern und auch SV-Beiträge zu zahlen sind, 

regelt das einschlägige Doppelbesteuerungsab-

kommen mit den USA. Wenden Sie sich an Ih-

ren Steuerberater. 

Darf ein in Berlin wohnhaft gemeldeter 

Flüchtling in Brandenburg (bzw. einem ande-

ren Bundesland) arbeiten / beschäftigt sein? 

Auch im Homeoffice? 

Ja, der Arbeitsort muss nicht am Wohnort sein. 

Die Arbeit darf in Präsenz oder im Homeoffice 

stattfinden. Aber: Gegebenenfalls ist die Zumut-

barkeit der Wegstrecke zu beachten. 

Können ukrainische Geflüchtete eine Be-

schäftigung in Berlin aufnehmen, wenn Sie in 

einem anderen Bundesland registriert sind? 

Eine Beschäftigung kann unabhängig vom 

Wohnort aufgenommen werden. Zu beachten 

ist gegebenenfalls die Angemessenheit der 

Wegstrecke. 

Dürfen Arbeitgeber mit Hauptsitz in Branden-

burg und eigenständiger Niederlassung in 

Berlin, Ukrainerinnen in Berlin beschäftigen? 

Ja. Der Betriebsstandort ist nicht durch die Auf-

enthaltserlaubnis eingeschränkt. 

Dürfen Ukrainer nach § 24AufenthG auch 

eine selbständige Tätigkeit aufnehmen? 

Ja, eine selbstständige Tätigkeit ist möglich. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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Wie können Arbeitgeber Arbeitsstellen an die 

Bundesagentur für Arbeit melden? 

Meldung formlos an den Arbeitgeberservice, per 

Mail an Arbeitgeberservice-berlin@arbeitsagen-

tur.de 

7. Berufsanerkennung 

Physiotherapeuten brauchen in Deutschland 

eine Berufsurkunde, die das Lageso nach 

bestandenem Staatsexamen ausstellt. Was 

bedeutet das für Physiotherapeuten aus der 

Ukraine? 

Ukrainische Physiotherapeuten müssen ihre 

Berufsausbildung in Deutschland anerkennen 

lassen. Dies gilt analog auch für weitere Berufe. 

Informationen zur Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse bietet das Portal www.aner-

kennung-in-deutschland.de 

Wie können berufliche Qualifikationen aner-

kannt werden (Ingenieure, Ärzte, usw.) Wie 

kann die Anerkennung beschleunigt werden?  

Für die Anerkennung der beruflichen Qualifika-
tion der geflüchteten Ukrainer gibt es aktuell 
keine besonderen Verfahren. Ukrainerinnen und 
Ukrainer durchlaufen das normale Anerken-
nungsverfahren. Weitere Informationen bietet 
das Portal “Anerkennung in Deutschland”.  
Für einzelne Berufsgruppen (Pädagogen, Lehr-
kräfte) werden derzeit beschleunigte Anerken-
nungsfragen diskutiert.  

8. Förderung durch Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter 

Sind besondere Förderungen für ukrainische 

Geflüchtete geplant? 

Nein, derzeit nicht. Das umfangreiche Förderin-

strumentarium der Bundesagentur für Arbeit 

und Jobcenter steht allen Geflüchteten mit Auf-

enthaltstitel zur Verfügung. 

Welche Fördermöglichkeiten zur Integration 
in Arbeit stehen geflüchteten Ukrainer zur 
Verfügung? 

Ein Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG ermög-

licht Zugang zu den allen gewohnten Förderun-

gen (Eingliederungszuschüsse, Vermittlungs-

budget, Bewerbungstrainings, Übersetzungs-

kosten). 

Welche Fördermöglichkeiten zur Integration 

in Ausbildung stehen geflüchteten Ukrainer 

zur Verfügung? 

Die gewohnten Ausbildungsförderungen stehen 

allen Ausbildungsinteressierten zur Verfügung 

(Berufsvorbereitungen Bildungsmaßnahmen, 

Einstiegsqualifizierungen, assistierte Ausbil-

dung). 

9. Sprache, Sprachkurse, Integrationskurse 

Erhalten die Geflüchteten Zugang zu Sprach-

kursen? Ist dafür ein gesonderter Aufent-

haltstitel notwendig? 

Nein. Der Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG 

ermöglicht auch die Teilnahme an Sprachkur-

sen. Eine weitere Beantragung oder Genehmi-

gung ist nicht notwendig. 

Welche Sprachkursangebote stehen zur Ver-

fügung? 

Integrationskurse für Personen ohne Vorerfah-

rungen, mit dem Ziel eines Sprachniveaus B1, 

dauern ca. 6 Monate. Berufssprachkurse bieten 

vertiefte Sprachniveaus im Anschluss. 

mailto:Arbeitgeberservice-berlin@arbeitsagentur.de
mailto:Arbeitgeberservice-berlin@arbeitsagentur.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.anerkennung-in-deutschland.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.anerkennung-in-deutschland.de
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Wo finde ich eine Übersicht über Integrati-

onskurs-Angebote 

Das BAMF NAvI informiert über alle Angebote 

und Anbieter von Integrationskursen, über Kurs-

orte, Migrationsberatung und Behörden: 

www.bamf-navi.bamf.de/de/ 

Gibt es finanzielle Hilfen zum Spracherwerb 

der Ukrainer für die Betriebe? 

Ja, die finanzielle Unterstützung organisiert und 

rechnet der Träger der jeweiligen Maßnahme. 

Sind Deutschkenntnisse notwendig für eine 
Beschäftigung oder Ausbildung? 

Die Entscheidung, ob Deutschkenntnisse für 

eine Beschäftigung notwendig sind, obliegt dem 

Arbeitgeber. Im Falle einer Ausbildung sollten 

der / die Ukrainer/in dem schulischen Teil der 

Ausbildung folgen können, um die Ausbildung 

erfolgreich zu absolvieren. 

10. Vermittlung, Jobbörsen 

Gibt es die Möglichkeit Jobanzeigen in den 

"Willkommenszentren" auszuhängen/zu ver-

teilen? 

Das ist im Einzelfall direkt mit den Willkommen-

szentren abzustimmen. Eine Übersicht zu Job-

börsen finden Sie weiter unten. 

11. Sozialversicherungspflicht, SV-Nummer 

Wie wird die Sozialversicherungspflicht ge-

handhabt? KV, PV, RV, SV? 

Müssen ukrainische Geflüchtete sozialversi-

cherungspflichtig angestellt werden? 

Ja. Die Sozialversicherungspflicht gilt für ukrai-

nische Geflüchtete wie bei jedem anderen ( 

ausländischen) Arbeitnehmer. 

Brauchen Geflüchtete eine Meldebescheini-
gung (wegen SteuerID) um sv-pflichtig ange-
stellt werden zu können? 

Nicht meldepflichtige Personen erhalten für 
Zwecke der Einkommensbesteuerung auf An-
trag eine Identifikationsnummer vom Finanzamt. 

(Jede Person, die 16 Jahre oder älter ist, und 
nach Deutschland zieht oder innerhalb Deutsch-
lands umzieht, muss sich bei der Wohnsitzge-
meinde anmelden.)  

Wie erhalten Geflüchtete eine sv-Nummer? 

Was ist bezüglich Antragsstellung Steuer-ID, 

KK, SV-Versicherung etc zu beachten? Gibt 

es vereinfachte Verfahren bezüglich Antrags-

stellung Steuer-ID, KK, SV-Versicherung 

etc? um Personen kurzfristig einzustellen? 

Kann die Vergabe einer steuerlichen Identifi-

kationsnummer durch das Finanzamt für 

nicht meldepflichtige Personen beschleunigt 

werden? 

Die SV-Nummer wird nach Anmeldung oder An-

trag zugeteilt. Ein vereinfachter Zugang zur SV-

Nummer und Sozialversicherung bieten unter 

anderem die Barmer KK oder die AOK Nordost 

über Katja.Fiedler@nordost.aok.de. Benötigt 

werden nur die Daten des Arbeitnehmers und 

des Arbeitgebers per Email. Alles weitere z.B. 

die Familienversicherung wird in beliebiger 

Sprache unproblematisch geklärt. 

Die SV-Nummer ist nicht mit der Kundenummer 

der BA zu verwechseln. 

file:///C:/Users/David%20Kremers/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6AJI8KF/www.bamf-navi.bamf.de/de/
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12. Praktika 

Sind freiwillige Praktika möglich? Ja, wenn eine Aufenthaltserlaubnis vorliegt, 

sind auch freiwillige Praktika möglich. Dabei ist 

die gültige Mindestlohnregelung zu beachten. 

13. Mindestlohn 

Gilt bei befristeter Beschäftigung Mindest-

lohn? 

Ja, der Mindestlohn gilt auch bei befristeter Be-

schäftigung. 

14. Covid-Schutzimpfung / Impfpflicht 

In der Pflege ist die Covid Impfung Pflicht. Ist 

das gegeben? 

Die betriebsbezogene Impfpflicht gilt auch für 

Beschäftigte aus der Ukraine. Ob die Personen 

geimpft sind, ist im Einzelfall zu prüfen.  

Wo / wie können Ukrainer sich impfen las-

sen? 

Die Impfung wird von allen Impfzentren im Land 

Berlin durchgeführt. Voraussetzung dafür ist nur 

ein amtlicher Ausweis mit Foto. Eine Kranken-

versicherung ist nicht notwendig. 

15. Sonstiges 

Ich bekomm Leistungen vom LAF und 

möchte zusätzliches eigenes Geld verdie-

nen. Was muss ich beachten? 

Wird Einkommen auf Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz angerechnet? 

Einkommen aus Arbeit wird auf Leistungen vom 

LAF angerechnet. Es gibt aber einen Freibe-

trag, der nicht auf die Leistungen angerechnet 

wird. Jeder Fall muss vom LAF individuell ge-

prüft werden. 

Weitere Informationen: 

www.berlin.de/laf/arbeiten/anrechnung-von-ein-

kommen/ 

Kita-/ Schulplatz sind insgesamt schon sehr 

schwer zu finden (auch für nicht Flüchtlinge). 

Gibt es da Lösungen / besondere Angebote? 

Eine Kinderbetreuung soll direkt in den Ankunft-

szentren und Unterkünften angesiedelt werden. 

Wie lange gelten ukrainische Führerscheine 

in Deutschland? 

Ausländische Führerscheine werden maximal 

sechs Monate nach Einreise nach Deutschland 

anerkannt. Danach wird ein in Deutschland aus-

gestellter Führerschein erforderlich. 

Dürfen Ukrainer mit ukrainischer Versiche-

rung in Deutschland Auto fahren? 

Das hängt von den Versicherungsbedingungen 

der ukrainischen Versicherung ab. 

  

https://www.berlin.de/laf/arbeiten/anrechnung-von-einkommen/
https://www.berlin.de/laf/arbeiten/anrechnung-von-einkommen/
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II. Kontaktdaten und Ansprechpartner 

1. Ansprechpartner für Arbeitgeber 

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. (UVB) 

Internet: www.uvb-online.de 

Sebastian Krohne 

Arbeitsmarktpolitik 

Tel.: 030 31005 124 

E-Mail: sebastian.krohne@uvb-online.de 

Caroline Degenkolbe 

Arbeitsrecht 

Tel.: 030 31005 159 

E-Mail: caroline.degenkolbe@uvb-online.de 

 

Handwerkskammer Berlin 

Internet: www.hwk-berlin.de 

Ulrich Wiegand (Bildungsfragen) 

Geschäftsführer 

Tel.: 030 259 03 – 348 

E-Mail: wiegand@hwk-berlin.de 

Arne Lingott 

Betriebsberatung 

Tel: 030 259 03 - 467 

E-Mail: lingott@hwk-berlin.de 

 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin 

Internet: www.ihk-berlin.de 

Yvonne Meyer 

Wirtschaft & Politik  

Tel.: 030 31510-547 

E-Mail: yvonne.meyer@berlin.ihk.de 

 

Julian Algner 

Wirtschaft & Politik  

Tel.: 030 31510-373 

E-Mail: Julian.Algner@berlin.ihk.de

 

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH 

Internet: www.berlin-partner.de 

David Kremers 

Projektmanager Talent 

Tel.: 030 46302-353 

E-Mail: david.kremers@berlin-partner.de 

 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

Internet: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service 

 

Arbeitgeber-Service 

Tel.: 0800 4 5555 20 

E-Mail: Arbeitgeberservice-Berlin@arbeitsagentur.de 
  

file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.uvb-online.de
mailto:caroline.degenkolbe@uvb-online.de
mailto:caroline.degenkolbe@uvb-online.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.hwk-berlin.de
mailto:wiegand@hwk-berlin.de
mailto:lingott@hwk-berlin.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.ihk-berlin.de
mailto:yvonne.meyer@berlin.ihk.de
mailto:Julian.Algner@berlin.ihk.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.berlin-partner.de
mailto:david.kremers@berlin-partner.de
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service
mailto:Arbeitgeberservice-Berlin@arbeitsagentur.de
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2. Weitere Ansprechpartner 

BAMF: Berufssprachkurse 

Karsten Linß 

Tel.: 0911 943 27850 

E-Mail: Karsten.Linß@bamf.bund.de 

 

Patrick Hübner 

Tel.: 0911 943 27857 

E-Mail: Patrick.Huebner@bamf.bund.de 

3. Für Sozial- und Wirtschaftspartner, Kammern, Innungen und Verbände 

Bundesagentur für Arbeit, Kompetenzteam Berlin 

E-Mail: Berlin-Sued.Kompetenzteam@arbeitsagentur.de 

 

4. Für arbeitssuchende Ukrainer/Innen 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

Informationen für ukrainische Geflüchtete 

Internet: www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine 

 

Arbeitsmarktvermittlung, auch in ukrainischer Sprache 

E-Mail: berlin.work-ukraine@arbeitsagentur.de 
 
  

mailto:Karsten.Linß@bamf.bund.de
mailto:Patrick.Huebner@bamf.bund.de
mailto:Berlin-Sued.Kompetenzteam@arbeitsagentur.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine
mailto:berlin.work-ukraine@arbeitsagentur.de
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III. Praktische Hinweise und weitere Informationen 

#Wirtschaft hilft 
Informationsportal von BDA, BDI, DIHK, ZDH 

Internet: https://www.wirtschafthilft.info/ 
 

#Berliner Wirtschaft hilft  
Informationsportal der Berliner Wirtschaft  
www.berliner-wirtschaft-hilft.de/  

 

IQ-Netzwerk: Anerkennungsberatung: 

Club Dialog e.V. (Kontaktmöglichkeit in ukrainischer Sprache) 

Lindower Str. 18, 13347 Berlin  

Tel.: 030/26347605 

E-Mail: anerkennung@club-dialog.de 

 

Anerkennungsportal „Anerkennung in Deutschland“ (BMBF) 

Internet: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 

 

Psychotherapeutische Betreuung: 

Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre: 

Kostenloses, digitales Angebot durch das gemeinnützige Unternehmen „Krisenchat“ 

SMS oder whatsapp 049 1573 – 599 3126 

Internet www.krisenchat.de/ukraine 

 

Erwachsene über 25 Jahre 

Internet: www.kvberlin.de/Ukraine 

 

BAMF-Navigator: Sprachkurse 

Informationen in Deutsch und Englisch 

Internet: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 

 

BAMF: Integrationskurse 

Internet: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integra-

tion.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 
  

https://www.wirtschafthilft.info/
https://www.berliner-wirtschaft-hilft.de/
mailto:anerkennung@club-dialog.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.krisenchat.de/ukraine
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.kvberlin.de/Ukraine
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration.pdf?__blob=publicationFile&v=3


FAQ für Arbeitgeber: Integration von Ukrainer/Innen in Arbeit und Ausbildung 

13 

       

IV. Vermittlung / Jobbörsen 

Viele Jobbörsen bieten Unterstützung bei der Vermittlung ukrainischer Geflüchteter in Arbeit 

und Ausbildung. Folgend eine unvollständige Liste der Angebote. Die Seriosität kann von uns 

nicht garantiert werden und ist im Einzelfall zu prüfen! 

▪ www.jobaidukraine.com/ 

▪ www.uatalents.com/ 

▪ jobsforukraine.heyjobs.co/ua-de 

▪ help.gorod.de/job-search 

▪ www.jobs4ukraine.eu 

▪ hire.heyjobs.co/de-de/helfen 

▪ Talent Air Lift: imagine-ukraine.org/dl/about-us/s/ddecb1 

▪ www.jobs4refugees.org/ 

 

Außerdem stehen die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, sowie die Lehrstellenbörsen 

der IHK und der Handwerkskammer Berlin zur Verfügung. Eine Übersicht über aktuelle Aus-

bildungsstellenangebote in Berlin bietet außerdem das Portal ausbildung.berlin. 

file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.jobaidukraine.com/
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.uatalents.com/
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/jobsforukraine.heyjobs.co/ua-de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/help.gorod.de/job-search
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.jobs4ukraine.eu
http://www.hire.heyjobs.co/de-de/helfen
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/imagine-ukraine.org/dl/about-us/s/ddecb1
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.jobs4refugees.org/
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/?angebotsart=4
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.hwk-berlin.de/artikel/lehrstellen-und-praktikumsboerse-91,145,262.html
https://ausbildung.berlin/

